
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/4/30 5Ob110/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1991

Norm

MRG §16 Abs1 Z1

Rechtssatz

Durch den Begri  "angemessen" wird kein abstrakter Wertbegri  ausgedrückt, sondern nur die Verbindung zwischen

den vom Gesetzgeber genannten Wertkriterien und dem daraus zu ermittelnden Betrag hergestellt; angemessen

bedeutet also in diesem Sinn nichts anderes als "entsprechend".
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